
    

Zum Tagungsort   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Wahlberechtigung 

Abstimmungsberechtigt sind nur Parteimitglieder von Bündnis 90/Die Grünen, die zum Zeitpunkt der 

Versammlungen (also dem 26.11.16) im Bundesland Bremen (hinsichtlich der Landeslisten-

Versammlung) bzw. dem betreffenden Wahlkreis (hinsichtlich der Kreiswahlversammlungen) seit 

mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz haben oder sich gewöhnlich dort aufhalten, 

volljährig sind sowie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.  

Nicht wahlberechtigt sind Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit innehatten und nach dem 

1. Januar 2000 auf Antrag eine ausländische Staatsangehörigkeit (wieder) erworben haben.  

Um die Wahlberechtigung nach dem Bundeswahlgesetz (BWG) überprüfen zu können, ist es 

unbedingt erforderlich, den Personalausweis mitzubringen!  

 

 

 

 

 

Die nächstgelegenen Haltestellen: 

Wilhelm-Kaisen-Brücke: Linien 4, 

6, 8, 24  

Theater am Leibnizplatz: Linien 4 

und 6  

Rotes Kreuz Krankenhaus: Linie 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = beste Eingänge 
 

Kostenfreie Bahnfahrt für Mitglieder aus Bremerhaven: 

Für eine breite Beteiligung der Bremerhavener Mitglieder bieten wir eine kostenfreie Bahnfahrt mit 

dem Niedersachsen-Ticket zur Wahlversammlung 55 und der anschließenden Landeslisten-

Wahlversammlung an.  

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 24. November per Mail an daniel.klappholz@gruene-

bremen.de oder 0421/30 11 100. 

 



Die Wahlkreiszuordnung in Wort & Bild 

 

Bitte unbedingt den Personalausweis zur Prüfung der Wahlberechtigung und der korrekten 

Wahlkreiszuordnung mitbringen!  
 

Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises 

Nr. Name  

Bundesland Bremen 

54 Bremen I Von der kreisfreien Stadt Bremen 

- der Stadtbezirk Ost (Ortsteile 311 bis 385), 

vom Stadtbezirk Mitte 

- der Stadtteil Mitte (Ortsteile 111 bis 113), 

vom Stadtbezirk Süd 

- die Stadtteile Neustadt, Obervieland, Huchting (Ortsteile 211 bis 244) 

55 Bremen II - 

Bremerhaven 

Von der kreisfreien Stadt Bremen 

- der Stadtbezirk West (Ortsteile 411 bis 445) 

- der Stadtbezirk Nord (Ortsteile 511 bis 535), 

vom Stadtbezirk Mitte 

- der Stadtteil Häfen (Ortsteile 121 bis 125), 

vom Stadtbezirk Süd 

- der Stadtteil Woltmershausen (Ortsteile 251 und 252) 

- die Ortsteile Seehausen, Strom (Ortsteile 261, 271), 

die kreisfreie Stadt Bremerhaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              


